
11. Hinweise Landwirtschaft 
 
Bei der Ausgestaltung der Mistlege sind die gesetzlichen Vorgaben der  
Düngeverordnung (DüV) und der Anlagenverordnung zum Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen (AwSV) zu beachten und einzuhalten. 
 
Der unbefestigte Wirtschaftsweg Fl. Nr. 140 Gem. Geislohe muss dauerhaft und 
ganzjährig als Zufahrt- und Verbindungsweg für die angrenzenden 
landwirtschaftlichen Flächen nutzbar sein. 
 
Bei der Einzäunung der Weiden und bei Eingrünungsmaßnahmen mit 
Heckenanpflanzungen ist der jeweilige gesetzliche Grenzabstand zu Wegen und 
angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzflächen einzuhalten. 
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Verfahrensvermerke 
 
1. Die Stadt Pappenheim hat in der Sitzung vom ____________________ die Aufstellung des vorhabenbezogenen 

Bebauungsplans Sondergebiet „Pferdehaltung“ im Ortsteil Geislohe beschlossen. 

Der Aufstellungsbeschluss wurde am ____________________ ortsüblich bekanntgegeben. 
 
 
 
2. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher Darlegung und Anhörung für 

den Vorentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Sondergebiet „Pferdehaltung“ in der Fassung vom 

24.02.2022  hat in der Zeit vom ____________________ bis ____________________ stattgefunden. 
 
 
 
3. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB für 

den Vorentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Sondergebiet „Pferdehaltung“ in der Fassung vom 

24.02.2022  hat in der Zeit vom ____________________ bis ____________________ stattgefunden. 
 
 
 
4. Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Sondergebiet „Pferdehaltung“ in der Fassung vom 

16.02.2023 wurde mit der Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom _________________ bis 

_________________ öffentlich ausgelegt.  
 
 
 
5. Zu dem Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Sondergebiet „Pferdehaltung“ in der Fassung vom 

16.02.2023 wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentliche Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit 

vom ____________________ bis ____________________ beteiligt. 
 
 
 
6. Die Stadt Pappenheim hat mit Beschluss des Stadtrates vom __________________ den vorhabenbezogenen 

Bebauungsplan Sondergebiet „Pferdehaltung“ in der Fassung vom ____________________ gemäß § 10 Abs. 1 

BauGB als Satzung beschlossen. 

Pappenheim, den ____________________ 
 
 
 

__________________________ 
Florian Gallus, 1. Bürgermeister      (Siegel) 

 
 
 
7. Ausgefertigt 

Pappenheim, den ____________________ 
 
 
 

__________________________ 
Florian Gallus, 1. Bürgermeister      (Siegel) 

 
 
 
8. Der Satzungsbeschluss zum vorhabenbezogenen Bebauungsplans Sondergebiet „Pferdehaltung“ im Ortsteil 

Geislohe wurde am ____________________ gemäß § 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. 

Der Bebauungsplan für das Sondergebiet „Pferdehaltung“ ist damit in Kraft getreten. 

Pappenheim, den ____________________ 
 

 
 

__________________________ 
Florian Gallus, 1. Bürgermeister      (Siegel) 
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1.  Art der baulichen Nutzung 
 
1.1 Mischgebiet gemäß § 6 Abs. 1 und Abs. 2 Ziff 1.-5. Baunutzungsverordnung 
 
1.2 Sondergebiet Pferdehaltung gemäß § 10 Abs. 2 Baunutzungsverordnung 

 
 

2. Maß der baulichen Nutzung 
 

2.1 Als Höchstmaß der baulichen Nutzung gilt eine Grundflächenzahl von 0,4 und eine  
Geschossflächenzahl von 0,8 
 

2.2 Zulässig sind 2 Vollgeschosse 
 

2.3 Die Zahl der maximal zulässigen Wohnungen wird auf 4 Wohnungen je Einzelhaus, bzw. 2 Wohnungen je 
Doppelhaushälfte festgesetzt. Wohneinheiten mit bis zu 30 m² Wohnfläche zählen im Sinne dieser 
Festsetzungen nur als 0,5 Wohneinheiten. 
 
 

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen 
 
3.1 Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch die zeichnerische Darstellung in Form von Baugrenzen 

festgesetzt. Abstandsflächen sind vorrangig nach den örtlichen Bauvorschriften bzw. nach Art. 6 BayBO in der 
jeweils geltenden Fassung einzuhalten. 

 
3.2 Die Bauweise ist in den Nutzungsschablonen festgesetzt. 
 
 
4. Garagen, Stellplätze und Zufahrten 
 
4.1 Garagen mit straßenseitiger Zufahrt dürfen nur mit einem Abstand von mindestens 5,00 m zur öffentlichen 

Verkehrsfläche errichtet werden. Für die Errichtung von Stellplätzen und offenen überdachten Stellplätzen 
(Carports) ist kein Stauraum erforderlich. 
 

4.2 Bei Gebäuden mit einer Wohneinheit sind 2 Pkw-Stellplätze bzw. 2 Garagenplätze, je weiterer Wohneinheit 
pro Gebäude 1 zusätzlicher Pkw-Stellplatz / Garagenplatz auf dem Baugrundstück nachzuweisen. 

Für andere Nutzungen sind Stellplätze entsprechend den Richtzahlen für den Stellplatzbedarf nach BayBO 
nachzuweisen. 
 

4.3. Bei hangabwärts zur öffentlichen Verkehrsflächen gelegene Garagen, die nach Art 6 Abs. 7 BayBO (Fassung 
vom 01.02.2021) in den Abstandsflächen eines Gebäudes sowie ohne Abstandsflächen errichtet werden, wird 
das für die zulässige Wandhöhe maßgebliche Gelände als horizontale Linie mit Bezug zur öffentlichen 
Verkehrsfläche festgesetzt. Die Höhenlage der horizontalen Linie wird auf maximal 20 cm über der mittleren 
Höhe der öffentlichen Verkehrsfläche im Bereich der geplanten Garage festgelegt.  

 
 
5. Gestaltung der Gebäude und Grundstücke 
 
5.1  Für Gebäude und Überdachungen im Sondergebiet Pferdehaltung sind zulässig  

 Dachneigung von 7° - 30°   
 Firsthöhe bis maximal 8,00 m 
 Dachüberstände bis maximal 3,00 m 
 

Für Gebäude im Mischgebiet sind zulässig 
 Flachdach, Satteldach oder Pultdächer mit einer Dachneigung von 0° - 30° 
 Eine Wandhöhe von maximal 6,50 m ab OK Rohfußboden EG bis Schnittpunkt der Außenseite 

Außenwand mit der OK Dachhaut 
 Dachüberstände bis 50 cm am Ortgang und bis 75 cm an der Traufe. 

 
Die OK RFB darf maximal 0,20 m über der mittleren hangseitigen Geländehöhe im Bereich der geplanten 
Gebäude / Überdachungen liegen. 

 
5.2 Dachgauben sind in der Summe der Länge bis zu 2/3 der Firstlänge zulässig. Der Abstand zum Ortgang muss 

mindestens 1,50m betragen. Bei Ausführung als Einzelgaube muss der Abstand untereinander mindestens 
1,50m betragen. Der Abstand zum First muss, senkrecht gemessen, mindestens 0,50m betragen.  
Zwerchgiebel sind bis zu einer maximalen Breite von 1/3 der Fassadenlänge und mit einer Dachausbildung 
entsprechend dem Hauptdach zulässig, wenn die Firstlinie des Zwerchs deutlich unter der Firstlinie des 
Hauptgebäudes liegt. 

 
5.3 Kellergeschosse sind wasserdicht und auftriebsicher herzustellen. 

 
6. Flächenbefestigung 

 
6.1 Flächenbefestigungen sind versiegelungsarm z. B. aus 
 - Betonpflaster oder Natursteinpflaster mit Splitt- oder Rasenfuge oder 
 - Rasengittersteinen oder 

- wassergebundenen Belägen herzustellen.  
Bituminöse Befestigungen und Betonflächen sind nicht zulässig. 

 
 
7. Grüngestaltung 
 
7.1 Zur Ortsrandeingrünung werden am südlichen Rand des Geltungsbereichs eine 3-reihige und am östlichen 

Rand im Bereich der baulichen Anlagen eine 2-reihige Heckenpflanzung aus standortgerechten heimischen 
Gehölzen gemäß Artenauswahlliste festgesetzt. Pflanzqualität: Str. 2 x v, 60 – 100 cm, Pflanzraster: 1 x 1 m 
 

7.2 Die Bäume und Hecken sind dauerhaft zu pflegen und zu unterhalten. Ausgefallene Bäume und Sträucher sind 
in der nächsten Pflanzperiode umgehend nachzupflanzen. 
Zum Schutz der Gehölz bewohnenden Tierarten dürfen zu entfernende Gehölze nur außerhalb der Brut-, Nist- 
und Aufzuchtzeit zwischen Oktober und Mitte Februar gerodet werden. 
 

7.3 Im Bereich der Weideflächen wird die Selbstbegrünung oder die Einsaat von gebietsheimischen, arten- und 
blütenreichem Saatgut empfohlen. Die Verwendung von chemischen Düngemitteln und Pestiziden ist nicht 
zulässig. 

 
7.4 Die Weideflächen 3, 4, 5 und 6 dürfen erst ab den 01. Juni genutzt werden. 
 
 
8. Entwässerung 

 
8.1 Das Sondergebiet wird im Trennsystem entwässert. Schmutzwasser wird mit einem Abwasserkanal in den in 

der Neudorfer Straße verlaufenden Mischwasserkanal eingeleitet. 
 

8.2 Niederschlagswasser aus dem Sondergebiet ist, nach den technischen Regeln zum schadlosen Einleiten von 
gesammelten Niederschlagswasser in das Grundwasser (TRENGW) vom 17.12.2008 (AllMBI. 2009 S. 4), auf 
dem Sondergebiet zu versickern. 
 

8.3 Niederschlagswasser der Erschließungsstraße wird, nach den technischen Regeln zum schadlosen Einleiten 
von gesammelten Niederschlagswasser in das Grundwasser (TRENGW) vom 17.12.2008 (AllMBI. 2009 S. 4), 
im Bereich des Straßenbegleitgrüns in einer Rasenmulde über 30 cm belebtem Oberboden versickert.  
 

Im Vorgriff wurde die Versickerfähigkeit des anstehenden Untergrunds nachgewiesen. 
 

8.4 Schmier- und Hydrauliköle der zur Umsetzung und zum Betrieb eingesetzten Geräte müssen der 
Wasserschutzklasse 0 entsprechen. 
 
 

9. Immissionen / Emissionen 
 

9.1 Staubemissionen sind durch geeignete Maßnahmen entsprechend dem Stand der Technik zu unterdrücken. 
 

9.2 Zur Vermeidung von Geruchsbelastungen sind alle für die Pferde frei zugänglichen Flächen, Longier- und 
Reitplätze täglich zu misten. Die Mistlege ist ostseitig und windgeschützt anzuordnen. 

 
 
10. Hinweise 
 
10.1 Denkmalpflege 

Eventuell zu Tage tretende Bodendenkmäler unterliegen der Meldepflicht an das Bayerische Landesamt für 
Denkmalpflege oder die Untere Denkmalschutzbehörde gemäß Art. 8 Abs. 1 – 2 BayDSch. 

 
10.2 Photovoltaik 

Auf den Dächern der Reitplatzüberdachung und des Stallgebäudes bietet sich die Möglichkeit, Photovoktaik-
Anlagen anzubringen. 
 

10.3 Vogelschutz 
Neubauten sollten mit verschiedenen dem Gebäude angepassten Nisthilfen für gebäudebrütende Vogelarten 
und Fledermäuse ausgestattet werden. Der Schwerpunkt liegt jedoch auf Offenlandschaft und Bodenbrüter. 

  
10.4 Schutz vor Fallenwirkung 

Die Fallenwirkung von Fallrohren, Lichtschächten, Kellereingängen, Gullis, Abflussrohren und 
Bodenöffnungen ist durch geeignete Maßnahmen auszuschließen. 

 

Stadt Pappenheim

Aufgestellt: Pleinfeld, den 24.02.2022
Ergänzt: Pleinfeld, den 16.02.2023
Ergänzt: Pleinfeld, den 25.05.2023
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